
 

 

Marktgemeinde Metnitz 
9363 Metnitz, Marktplatz 4 
Bezirk St. Veit an der Glan – Kärnten  

 
 
Zahl: 004–1/2022–9 

     

Sitzungsprotokoll 
über die 

9. Sitzung des Gemeinderates 
am 22.11.2022 

im Marktgemeindeamt  Metnitz 
 
 

Beginn: 18:00 Uhr        Ende: 18:15     Uhr 
__________________________________________________________________________ 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender      : Peter GRABNER 
 
Die Vizebürgermeister     : Lorenz PRIELER 
        Herbert GURMANN 
                 
Weitere Mitglieder des Gemeindevorstandes : Emanuel ENGL 
 
Mitglieder des Gemeinderates    : MMaga. Barbara KOGLER 
        Sonja GUCHER 
        Heinz KOGLER  
        Margit BERGNER 
        Nicole LAMEREINER 
                                                                                             Ing. Ingo Günther AUER 
                                                                                             Hans–Holger KOLLMANN 
                                                                                             Matthias FRITZ 
        Patrick EBNER 
                                                                                            Alfred FÜHRER  
      
Ersatzmitglieder des Gemeinderates   :      
            
Entschuldigt       :   
     
Unentschuldigt       : Andreas LEITNER 
 
Weiters anwesend      : Christoph FELSBERGER   

        
 
 
   

Die Zustellnachweise über die Einladung sämtlicher Mitglieder und Ersatzmitglieder des 
Gemeinderates liegen vor. Der Gemeinderat zählt 15 Mitglieder, anwesend hiervon sind 14, die 
Sitzung ist daher beschlussfähig. 
 

Die Sitzung ist öffentlich.   
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Tagesordnung: 
 

 
1) 1. Nachtragsvoranschlag 2022; Beratung und Beschlussfassung 

 
2) Investitions– und Finanzierungspläne; Beratung und Beschlussfassung 
 

✓ Sanierung Marktstraße  
✓ Sanierung Verbindungsstraße 
✓ Ankauf Notstromaggregat  

 
3) Aufteilung der BZ Mittel 2022; Beratung und Beschlussfassung 
 
4) Abschluss einer Zustimmungs– und Verpflichtungserklärung für die 

Interessentenbeitragsleistung betreffend den Bereich Feistritzbach–Mündung Metnitz; 
Beratung und Beschlussfassung 
 

5) Abschluss einer Vereinbarung über die Vertragsübernahme der CNC–Anschlüsse durch 
das GSZ; Beratung und Beschlussfassung 

 
 

Sitzungsverlauf und Beschlüsse: 
 

Der Bürgermeister eröffnet zur festgesetzten Stunde die 9. Sitzung des 
Gemeinderates, begrüßt die anwesenden Gemeinderatsmitglieder sowie Herrn 
Christoph Felsberger als Schriftführer. 
Des Weiteren stellt der Vorsitzende die ordnungsgemäße Ladung und die 
Vollständigkeit sämtlicher Zustellnachweise fest. 
 

Die Sitzung ist beschlussfähig!   
Gegen die Tagesordnung wurde kein Einwand erhoben!  

 
Einleitend ersucht der Vorsitzende um Aufnahme von weiteren 
Tagesordnungspunkten: 

 

6) Bestellung von zwei Gemeinderatsmitgliedern zur Mitfertigung der Niederschrift über die 
Sitzung vom 22.11.2022; Beschlussfassung 

 
Der Gemeinderat stimmt dieser Vorgangsweise einstimmig zu. 
 
 

Fragestunde 
 
Für die laut § 46 der K-AGO vorgesehene Fragestunde sind keine schriftlichen 
Anfragen eingebracht worden und kann daher die Fragestunde entfallen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung:  
1.Nachtragsvoranschlag 2022 

 
 
Der Vorsitzende ersucht den Finanzverwalter–Stellvertreter um Erläuterung der allen 
Vorstandsmitgliedern bereitgestellten Unterlagen für den 1. Nachtragsvoranschlag 
für das Jahr 2022. Dazu werden die einzelnen Einnahmen– und 
Ausgabenerweiterungen vom Finanzverwalter–Stellvertreter ausführlich erläutert.  
 
Nach Abschluss der Informationen und ohne weitere Wortmeldung stellt der 
Bürgermeister im Namen des Gemeindevorstandes (Vorberatung 17.11.2022) den 
 

A n t r a g, 
 
den 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2022 wie folgt zu beschließen und 
die nachstehende Verordnung zu erlassen (Anlage 1 zur Sitzungsniederschrift): 
 

Verordnung 
 (Entwurf) 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Metnitz vom              , Zl. 004–1/2022-

10, mit der der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 geändert und somit der 

1. Nachtragsvoranschlag 2022 festgestellt wird. 

 

Gemäß § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, 

wird verordnet: 

 

Artikel I 

 
Der Voranschlag für das Jahr 2022 vom 22. Dezember 2021, Zahl 902/2021, wird wie folgt 
geändert 
 

§ 2 

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag 

 

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Erträge:        € 4.064.800,00 

Aufwendungen:        € 4.024.500,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:    € 0,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:    € 0,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:   € 40.300,00 

 

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen:       € 4.555.900,00 

Auszahlungen:        € 4.499.900,00 
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Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: 56.000,00 

 

Artikel II 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Kundmachung im 

elektronischen Amtsblatt in Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

(Grabner Peter) 

 

Abstimmung und Beschlussfassung: 
Der Vorsitzende ließ über den Antrag abstimmen. Der Antrag wurde vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen! 
 
 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
Investitions- und Finanzierungspläne 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass für die nachfolgenden Projekte Investitions– und 
Finanzierungspläne wie folgt zu beschließen wären: 
 

✓ Sanierung Marktstraße: 
 

Kosten:

Baukosten 200.400

Summe: 200.400

Finanzierung:

Mittel aus Geldfluss operative Gebarung: 57.600

KIP Mittel 100.200

2. Corona Hilfspaket 42.600

Summe: 200.400  
 

✓ Sanierung Verbindungsstraße: 
  

 

Kosten:

Baukosten: 147.200

Summe: 147.200

Finanzierung:

BZ Mittel 57.800

KIP Mittel 65.000

2. Corona Hilfspaket 24.400

Summe: 147.200  
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✓ Ankauf Notstromaggregat: 
 

Kosten:

Anschlusskosten 8000

Notstromaggregat 32.000

Summe: 40.000

Finanzierung:

Bedarfszuweisungen iR 10.000

Förderung Leuchtturmprojekt 30.000

Summe: 40.000  
 
Nach Abschluss der Informationen und ohne weitere Wortmeldung stellt der 
Bürgermeister im Namen des Gemeindevorstandes (Vorberatung 17.11.2022) den 
 

A n t r a g, 
 
die Investitions- und Finanzierungspläne wie erläutert zu beschließen (Anlage 2,3 
und 4 zur Sitzungsniederschrift). 
 

Abstimmung und Beschlussfassung: 
Der Vorsitzende ließ über den Antrag abstimmen. Der Antrag wurde vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen! 
 
 

Punkt 3 der Tagesordnung: 
Aufteilung der BZ Mittel 2022 

 
Der Vorsitzende informiert, dass für das Finanzjahr 2022 die BZ–Mittel noch 
aufzuteilen sind.  
 
Ohne weitere Wortmeldung stellt der Bürgermeister im Namen des 
Gemeindevorstandes (Vorberatung 17.11.2022) den 
 

A n t r a g, 
 
die Bedarfszuweisungsmittel wie folgt aufzuteilen (Anlage 5 zur 
Sitzungsniederschrift): 

Vorhaben 2022 

FF Metnitz Löschfahrzeug 95.000 

Ländliches Wegenetz 120.000 

FF Grades Tragkraftspritze 10.500 

Wirtschaftsförderungen 2022 10.000 

Leuchtturmprojekt 10.000 

Verbindungsstraße Marktstraße-Untermarkt 57.800 

Sonnleiten 18.600 

Maria Höfl 6.200 

Mödring 7.900 

Summe: 336.000 
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Rahmen 2022 336.000 

abzügl. bereits verplante Vorhaben  336.000 

frei verfügbare BZ 0 

 

Abstimmung und Beschlussfassung: 
Der Vorsitzende ließ über den Antrag abstimmen. Der Antrag wurde vom 
Gemeinderat  einstimmig angenommen.  
 
 

Punkt 4 der Tagesordnung:  
Abschluss einer Zustimmungs– und Verpflichtungserklärung für die 

Interessentenbeitragsleistung betreffend den Bereich Feistritzbach–Mündung Metnitz 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass bei der Feistritzbach–Mündung Metnitz 
Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Diesbezüglich ist eine Zustimmungs– 
und Verpflichtungserklärung für die Interessentenbeitragsleistung abzuschließen und 
wird diese vom Vorsitzenden vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. Die Kosten hierfür 
belaufen sich auf € 2.800,00. 
 
Nach Abschluss der Informationen und ohne weitere Wortmeldung stellt der 
Bürgermeister im Namen des Gemeindevorstandes (Vorberatung 17.11.2022) den 
 

A n t r a g, 
 
die Zustimmungs- und Verpflichtungserklärung für die Interessentenbeitragsleistung 
betreffend den Bereich Feistritzbach-Mündung Metnitz abzuschließen. 
 

Abstimmung und Beschlussfassung: 
Der Vorsitzende ließ über den Antrag abstimmen. Der Antrag wurde vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen! 
 
 

Punkt 5 der Tagesordnung:  
Abschluss einer Vereinbarung über die Vertragsübernahme der CNC–Anschlüsse 

durch das GSZ 

 
Der Vorsitzende berichtet, dass das GSZ für das Datennetz der Gemeinden eine 
Mehrproviderstrategie erarbeitet hat. Dies bedeutet, dass das CNC-
Behördennetzwerk zukünftig nicht mehr nur von einem Provider getragen wird, 
sondern dass die Gemeinden den Leitungslieferanten (A1, KELAG, Magenta) selbst 
wählen können. Die Verträge werden zukünftig für die jeweiligen CNC-Anschlüsse 
durch das GSZ gehalten und die Verrechnung dieser erfolgt ebenfalls zentral über 
das GSZ mit den jeweiligen Anbietern.  

 

Abstimmung und Beschlussfassung: 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat eine Vereinbarung über eine 
Vertragsübernahme mit dem Gemeinde-Servicezentrum abzuschließen. 
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Punkt 6 der Tagesordnung:  
Bestellung von zwei Gemeinderatsmitgliedern zur Mitfertigung der Niederschrift über 

die Sitzung vom 22.11.2022 

 
Der Vorsitzende stellt den Antrag zur Geschäftsbehandlung zur Unterfertigung der 
Niederschrift über die heutige Sitzung des Gemeinderates die zwei anwesenden 
Mitglieder des Gemeinderates Frau Sonja GUCHER und Frau Nicole LAMEREINER 
zu bestellen. 
 

Abstimmung und Beschlussfassung: 
Der Vorsitzende ließ über den Antrag abstimmen. Der Antrag wurde vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen! 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende die 
Sitzung um 18:15 Uhr. 
 
 

Dieses aus 7 Seiten und 5 Anlagen bestehende Protokoll wurde gelesen, 
genehmigt und unterschrieben. 

 
 

Metnitz, am .......................... 
 
 
 
 

............................................ 
(Bürgermeister) 

 
 

 
 
 
...............................................    .......................................... 
        (Gemeinderat)       (Gemeinderat) 
 
 
 
 

............................................. 
(Schriftführer) 


